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Gütergleis zwischen Weinheim und Viernheim, hier: Wunsch der Stadt Weinheim 
nach Freistellung von Bahnbetriebszwecken 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Viernheim schließt sich dem Wunsch der Stadt Weinheim auf Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken an. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Die Stadt Weinheim möchte die frühere Gütergleisstrecke Weinheim-Viernheim von Bahn-

betriebszwecken freistellen lassen und erbittet hierzu die Unterstützung der weiteren  

betroffenen Gemeinden Heddesheim und Viernheim. 

Die Gemeinde Heddesheim hat ihre Unterstützung bereits signalisiert. 

 

Die Stadt Weinheim teilt mit, dass „das sog. „Viernheimer Gleis“ seit Jahren mit Ge-

nehmigung des Eisenbahnbundesamtes stillgelegt ist. Es wird seit 2010 nicht mehr für den 

Bahnbetrieb genutzt und ist nach Feststellung der Deutschen Bahn auch mit Blick in die 

Zukunft bahnbetrieblich vollumfänglich entbehrlich. 
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Dennoch liegen bis heute noch die Rechtswirkungen der eisenbahnbetrieblichen Plan-

feststellung auf der Strecke. … Dies steht jeder anderweitigen Nutzung der Flächen im  

Wege, etwa als Skaterstrecke, Radschnellweg oder ähnliches. Gleichzeitig ist bei  

Planungen im Umfeld der Strecke der theoretische Fall einer Wiederaufnahme des  

Betriebs zu berücksichtigen.“ 

 

Und Weiter: „Wir möchten daher von unserem im Allgemeinen Eisenbahngesetz ver-

ankerten Antragrecht Gebrauch machen und die erforderliche Freistellung der Strecke 

beim Eisenbahnbundesamt selbst beantragen. Das Eisenbahnbundesamt hat uns darauf 

hingewiesen, dass ein solcher Antrag nur dann erfolgreich sein kann, wenn die be-

troffenen Gemeinden gemeinsam die Initiative ergreifen.“ 

 

Auf aktuelle Nachfrage hat der Eigentümer des hauptbetroffenen Geländes (früher genutzt 

von Logistik Pfenning) erklärt, dass weder kurz, mittel- noch langfristig ein Gleisanschluss 

benötigt wird. Ein solcher Anschluss sei aus einer vergangenen Zeit und entspricht bei 

weitem nicht mehr den aktuellen Erfordernissen. Bei allen Mietanfragen spiele das Thema 

Bahnanschluss keine Rolle. Eine finanzielle Beteiligung des Eigentümers an einem  

möglichen Erhalt der Strecke wird deswegen als nicht realistisch eingestuft. 

 

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Viernheim schätzt die Situation auch so ein. 

 

In Anbetracht dieser Ausgangssituation soll der Stadt Weinheim Unterstützung für ihr  

Anliegen signalisiert werden. Ob es dann tatsächlich zu einer Freistellung kommt, kann 

derzeit nicht beurteilt werden. 

 

Die heute noch bestehende Güterverkehrsstrecke zwischen Weinheim und Viernheim war 

ursprünglich Teil einer Streckenverbindung zwischen Weinheim und Worms. Weil diese 

Verbindung nicht mit den Entwicklungen in den Ballungsräumen übereinstimmte, wurde 

bereits im Jahr 1960 der Personenbetrieb eingestellt. Allerdings behielt die Strecke noch 

eine Bedeutung als Güterverkehrsstrecke, welche Gewerbegebiete an das Netz der  

Deutschen Bahn angebunden hat. In den letzten Jahren war die Strecke nur als Teil-

strecke zwischen Weinheim und Viernheim erhalten. Der ehemalige Bahnhof wurde zum 

Treff im Bahnhof umgebaut und die Gleise im betreffenden Bereich abgebaut. Nach einer 

kurzen Phase der Nichtbenutzung wurde das Güterverkehrsgleis zwischen Weinheim und 

Viernheim im Jahr 2004 nochmals in Betrieb genommen, da die Spedition Pfenning im 

Gewerbegebiet größere Aufträge über die Bahn abgewickelt hat. Für diese Wiederin-

betriebnahme hat das Land Hessen Erneuerungen an der Infrastruktur finanziert, die Stadt 

Viernheim war mit 25 % an den Investitionen beteiligt. Allerdings wurde auch diese  

Nutzung im Jahr 2010 beendet. Eine Wiederinbetriebnahme des Gleises ist derzeit nicht in 

Sicht, weil die Fa. Pfenning nicht mehr präsent ist und stattdessen eine Vielzahl von  

Mietern auf dem Gelände der ehemaligen Spedition eingezogen ist.  

 

Mit der weiter bestehenden Widmung der Strecke als Eisenbahnverkehrsstrecke unterliegt 

diese Fläche in der Planung dem Eisenbahnrecht und ist nicht der kommunalen  

Planungshoheit der Kommune zugänglich. Dies hat in der Praxis keine Bedeutung, weil in 



 3 

der Gemarkung Viernheim auch keine Planung im direkten Umfeld der Strecke oder auf 

der betreffenden Strecke angedacht ist. Für die Nachbarkommune Weinheim ergibt sich 

jedoch ein Nachteil. Aus der weiter bestehenden Widmung entlang der Güterverkehrs-

strecken sind weiterhin tägliche und nächtliche Bewegungen von Zügen zu unterstellen 

und diese sind auch in die Emissionsprognosen von neuen Wohnbauflächen aufzu-

nehmen, welche die Stadt Weinheim neben den Gleisen plant. Mit den anzusetzenden 

Lärmwerten ergeben sich aber andere Abstände der Bebauung zur alten Bahnstrecke, 

welche für die Kommune oder die privaten Entwickler nachteilig sein kann. Es ist daher 

nachvollziehbar, warum es aus Sicht der Stadt Weinheim ärgerlich ist, wenn die Deutsche 

Bahn eine Entwidmung der Strecke nicht angeht, obwohl dort keine Verkehre mehr  

stattfinden und eine Entbehrlichkeit seitens DB-Netz schon festgestellt wurde. 

 
 

 
 
 




